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Mitteilungsblatt
Markt Helmstadt

Wichtige Mitteilung!

Abstellen der Trinkwasserversorgung 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auf Grund von dringenden Wartungsarbeiten am Wasserabgabe-
schacht durch die Fernwasserversorgung Mittelmain muss am 
Mittwoch, den 05.10.2016 ab 22:00 Uhr für ca. 6 Stunden 
die Wasserversorgung in ganz Helmstadt, auch in der Hochzone, 
abgestellt werden. 
Dies gilt nicht für den Ortsteil Holzkirchhausen.

Bitte treff en Sie entsprechende Vorkehrungen.
Edgar Martin
1. Bürgermeister
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Aus Vereinen und Verbänden

Wir gratulieren − unsere Jubilare
 4.  Oktober: Maria Klüpfel, Holzkirchhausener Str. 31, 76 Jahre
 5.  Oktober: Maria Eisenbrandt, Buchwaldstr. 1, Hkh, 77 Jahre
 6.  Oktober: Elisabeth Rappelt, St.-Martin-Str. 13, 84 Jahre
 8.  Oktober: Amanda Martin, Holzkirchhausener Str. 2, 95 Jahre
 12.  Oktober: Ruth Baunach, Brunnenstr. 13, Hkh, 78 Jahre
 17.  Oktober: Rudolf Fiederling, Am Anger 1, 80 Jahre
 17.  Oktober: Monika Fiederling, Uettinger Str. 40, 77 Jahre
 20.  Oktober: Elfriede Wotruba, Buchwaldstr. 5, Hkh, 82 Jahre
 23.  Oktober: Reinhold Rügamer, Hallstattstr. 1, Hkh, 79 Jahre
 30.  Oktober: Erika Ament, Holzkirchener Str. 33, 77 Jahre
 30.  Oktober: Renate Künzig, Frankenstr. 13, Hkh, 77 Jahre

 1.  November: Elise Brust, Würzburger Str. 36, 89 Jahre
 4.  November: Edgar Volk, Unteres Tor 7, Hkh, 78 Jahre

Hinweis: 
Der Markt Helmstadt gratuliert allen 
Einwohnern ab dem 75. Geburtstag.

Sollten Sie die Veröff entlichung Ihres 
Geburtstages nicht wünschen, teilen 
Sie dies bitte rechtzeitig vorher der 
Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt, 
 09369 9079-13, mit. 

Diese Meldung gilt dann auch für die folgenden Jahre. 
Die persönliche Gratulation des Bürgermeisters erfolgt ab dem 
80. Geburtstag alle 5 Jahre.

Verschiedenes
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www.mageta-verlag.de

Das nächste Gemeindeblatt erscheint 
am 4. November 2016.

Redaktionsschluss: 20. Oktober 2016

Abfallentsorgung

Restmüll:   7.(!) und 20. Oktober

Bioabfall:   13. und 27. Oktober

Leichtverpackungen 
(LVP, Gelber Sack):  10. und 24. Oktober

Blaue Papiertonne:   17. Oktober

Problemmüll: 22. Oktober

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, In der Au
Öff nungszeiten:  
Mittwoch  von 14:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag  von  09:00 bis 14:00 Uhr 

Elektroschrott: 
Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn
Dienstag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 07:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 14:00 Uhr 

Grüngutsammelstelle Helmstadt
Öff nungszeiten:
Samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr

Aktuelles aus der Gemeinde erfahren Sie unter:
www.helmstadt-ufr.de

Schauen Sie doch mal rein!

Rufen Sie den Bürgerbus

Fahrten in andere Mitgliedsgemeinden der VGem möglich.

Bitte vergessen Sie nicht:

Melden Sie Ihren Fahrtenwunsch mindestens 15 Minuten vor 
dem gewünschten Abfahrtstermin an dem zu vereinbarenden 
Haltepunkt an unter 

Telefon-Nummer (09369) 90 79 47

Die Gebühr je einfacher Fahrt beträgt 0,50 €.

Rufbus 
Montags

in der Zeit  von
9:00 – 12:00 Uhr
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Gemeindliche
Bekanntmachungen

Sprechstunde 
des Bürgermeisters im Rathaus Helmstadt:
Donnerstags von 16:00 bis 19:00 Uhr, Tel. 09369 9079-79

Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeisters 
Nach dem Motto „Jeder ist ein Teil der Gemeinde – jeder kann 
mitarbeiten und mitgestalten“ können Kinder und Jugendliche 
mit dem Bürgermeister am Donnerstag, 27. Oktober, von 
15:00 – 16:00 Uhr wieder über ihre Vorstellungen und Ideen 
sprechen.

 Bauhof:  09369 3341 oder 0151 18047311

Aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 29. August 2016

Jährliche Instandsetzung von Flurwegen 
des Marktes Helmstadt

Für den laufenden Wegeunterhalt hat der Markt Helmstadt seit 
einigen Jahren ein jährliches Budget vorgesehen; dies soll auch 
im Jahr 2016 so gehandhabt werden.

Um diese laufenden jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen zu 
angemessenen und wirtschaftlichen Preisen durchzuführen, 
wurde, nachdem die Arbeiten zuvor jeweils auf Preisanfrage 
freihändig vergeben wurden, im Jahr 2015 eine Ausschreibung 
durchgeführt, bei der von drei Anbieterfi rmen die Fa. Willi Seitz, 
Erd- und Wegebau, Remlingen, das wirtschaftlichste Angebot 
abgegeben hatte und daraufhin mit den Unterhaltungsmaß-
nahmen 2015 beauftragt wurde. Es bestand Einvernehmen, auf 
dieser Basis auch den Wegeunterhalt der Folgejahre vorzuneh-
men.

Die Fa. Willi Seitz hat nun mit Datum vom 28.07.2016 ein An-
gebot für 2016 abgegeben, das die von der Gemeinde vorge-
gebenen Wegstrecken umfasst und einen Nettobetrag von 
23.794,70 € (= 28.315,69 € brutto) ausweist. Ergänzend hat die 

Mitteilung 
der Autobahndirektion:

Die Kreisstraße zwischen Holzkirchhausen und Wüstenzell wird 
in der Zeit vom 10. Oktober 2016 bis 30. April 2017 gesperrt.

Grund der Sperrung: Abriss und Neubau der Autobahnbrücke

Fa. Seitz mit Datum vom 23.08.2016 für eine Wegstrecke von 
200 m westlich der Kläranlage ein Angebot mit einem Betrag 
von 587,50 € netto (= 699,13 € brutto) übersandt, was einen 
Gesamtbetrag von 29.014,82 € brutto ergibt.

Der Vergleich mit dem Vorjahr hat ergeben, dass die Fa. Seitz in 
Ihren diesjährigen Angeboten die Preise des Jahres 2015 unver-
ändert beibehalten hat, sodass der Auftrag für 2016 wiederum 
an die Fa. Seitz erteilt werden sollte. In Bezug auf den diesjähri-
gen Maßnahmenumfang wird vorgeschlagen, die Positionen 5 
(Linke Sohle) und Pos. 6 (Hasenmichelweg) aus den angebote-
nen Wegstrecken herauszunehmen, sodass sich der Angebots-
betrag auf 15.843,90 € brutto verringern würde.

Der Marktgemeinderat beschließt, die Arbeiten für den laufenden 
Feldwegunterhalt 2016 an die Fa. Willi Seitz Erd- und Wegebau, Rem-
lingen, gemäß deren Angeboten vom 28.07.2016 und 23.08.2016 zu 
vergeben. Aus den Angeboten werden die Positionen 5 und 6 (Lin-
ke Sohle und Hasenmichelweg) herausgenommen, sodass ein Auf-
tragsumfang in Höhe eines Bruttogesamtbetrags von 15.843,90 € 
verbleibt.

Neubau Feuerwehrhaus Helmstadt; 
Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung; 
hier: Berichtigung der Auftragssumme

In der Sitzung des Marktgemeinderats vom 25.04.2016 wurde 
unter TOP 8 der öff entlichen Sitzung beschlossen, das Fachbü-
ro Wölfel mit der Durchführung einer schalltechnischen Un-
tersuchung für den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses 
Helmstadt zu beauftragen.

Hierbei wurde in der damaligen Beschlussvorlage versehentlich 
die Netto-Auftragssumme von 2.960,00 € als Brutto-Auftrags-
summe bezeichnet und daraufhin entsprechend beschlossen. 
Da es sich bei der beschlossenen Auftragssumme von 2.960,00 
€ jedoch um den Nettobetrag handelt, liegt der Bruttobetrag 
richtigerweise bei 3.522,40 €. Dies ist entsprechend zu korri-
gieren.

Der Marktgemeinderat beschließt, das Büro Wölfel gemäß dessen 
Angebot vom 14.04.2016 mit einem Nettopreis von 2.960,00 € (= 
3.522,40 € brutto) mit der Durchführung einer schalltechnischen 
Untersuchung zu beauftragen. Der Marktgemeinderatsbeschluss 
vom 25.04.2016 wird insoweit korrigiert.

Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften; 
Antrag auf Ableitung von Oberfl ächenwasser auf dem 
Werksgelände: Stellungnahme als Träger öff entlicher 
Belange

Mit Unterlagen vom 15.07.2016 beantragt der Betreiber der 
ehemaligen Ziegelei eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Ab-
leitung des Oberfl ächenwassers aus dem nördlichen Betriebs-
gelände.

Mit Schreiben vom 11.08.2016 bittet das Landratsamt Würz-
burg (untere Wasserrechtsbehörde) den Markt Helmstadt um 
Stellungnahme als Träger öff entlicher Belange.

Derzeit wird das anfallende Oberfl ächenwasser direkt in den 
Lachgraben bzw. zunächst in den Feuerlöschteich und bei Über-
stauung in den Lachgraben eingeleitet. Anfallendes Schmutz-
wasser wird über den im Jahr 2015 errichteten Kanalanschluss 
in die öff entliche Entwässerungseinrichtung eingeleitet.



4  Mitteilungsblatt Markt Helmstadt  Oktober 2016

Informationen des Marktes Helmstadt

Aus den Unterlagen des jetzigen Wasserrechtsverfahrens sind 
keine Gesichtspunkte erkennbar, die aus gemeindlicher Sicht 
den Vortrag von Bedenken oder Einwendungen erfordern wür-
den. Die fachtechnische und wasserrechtliche Prüfung erfolgt 
im Rahmen des Verfahrens durch die Fachbehörden.

Der Marktgemeinderat beschließt, im vorliegenden Wasserrechts-
verfahren keine Bedenken bzw. Einwendungen vorzutragen.

Betriebsleitung und Betriebsausführung in den Wäldern 
der VGem-Mitgliedsgemeinden; 
Aufgabenübertragung mittels Zweckvereinbarung 
auf die VGem Helmstadt

Gemäß den Verträgen über die Betriebsleitung und Betriebs-
ausführung im Körperschaftswald zwischen dem Freistaat Bay-
ern –Forstverwaltung- Amt für Landwirtschaft und Forsten- und 
den einzelnen VGem-Mitgliedsgemeinden wurde die o.g. Auf-
gabe von der unteren Forstbehörde übernommen. Grundlagen 
hierfür waren das Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), die Kör-
perschaftswaldverordnung (KWaldV) und der Forstwirtschafts-
plan/das Forstbetriebsgutachten/die gutachtliche Feststellung 
nach § 1 Abs. 2 Satz 2 KWaldV. Die Aufgaben der unteren Forst-
behörde richteten sich nach § 6 (Betriebsleitung) und § 7 (Be-
triebsausführung) der Körperschaftswaldverordnung.

Zur Betriebsleitung gehören insbesondere die sachgemäße 
und wirtschaftliche Umsetzung des Forstwirtschaftsplans oder 
des Forstgutachtens, die jährlichen Betriebsplanungen, Mitwir-
kung bei der langfristigen Forstbetriebsplanung, Planung von 
Unternehmer- und Selbstwerbereinsatz, Erfolgskontrolle, Aus-
künfte nach Agrarstatistikgesetz, ggf. Mithilfe beim Holzverkauf 
nach den Vorgaben der Körperschaft unter Berücksichtigung 
vorhandener Vermarktungsstrukturen. Der Verkaufsabschluss 
ist Aufgabe der Körperschaft. Erfolgt die Holzvermarktung über 
eine Forstbetriebsgemeinschaft, wird die Mithilfe der unteren 
Forstbehörde dieser auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Zur Betriebsausführung gehören insbesondere auch die Holz-
aufnahme (die Körperschaft stellt hierzu die notwendigen Hilfs-
kräfte), auf Wunsch die Losbildung, Erstellung der Nummern-
liste und die Holzüberweisung sowie die Vorbereitung und 
Ausführung der jährlichen Betriebsplanungen, die Mitwirkung 
beim Forstschutz, die Vorbereitung der Lohnabrechnung für 
die Waldarbeiter der Körperschaft, der Abrechnung von Unter-
nehmer- und Selbstwerbereinsätzen sowie die Mitwirkung bei 
der langfristigen Forstbetriebsplanung.

Nicht zur Betriebsleitung und –ausführung gehören Grund-
stücksgeschäfte, Betriebsabrechnung, Lohnrechnung, Kassenge-
schäfte, der Jagdbetrieb, Schadensermittlungen, Waldwertschät-
zungen, Regelung und Ablösung von Nutzungsrechten u.ä.

Im Pakt für den Kommunalwald (= gemeinsame Erklärung zur 
Sicherung der vorbildlichen Waldbewirtschaftung im Kommu-
nalwald zwischen der Bayer. Staatsregierung, dem Bayer. Ge-

meindetag und dem Bayer. Städtetag) vom 08.12.2011 wurde 
vereinbart, dass die Entgelte für die Betriebsleitung und Be-
triebsausführung nochmals in den Jahren 2013 und 2015 an-
gehoben werden, um ab 2016 kostendeckende Sätze zu errei-
chen. Dabei werden die vom Kommunalwald zu erbringenden 
Gemeinwohlfunktionen berücksichtigt und Kostendeckung an-
genommen, wenn die Entgelte durchschnittlich 60 % der dem 
Staat entstehenden Personalaufwendungen erreicht haben. 
Für Gemeinden mit eigener Betriebsleitung/Betriebsausfüh-
rung wurde im Gegenzug ein Gemeinwohlausgleich vereinbart.

Der Vorsitzende ergänzt, dass am 03.08.2016 ein Gespräch 
im Landwirtschaftsministerium stattgefunden hat mit dem Er-
gebnis, dass es beim Rückzug der Staatsforstverwaltung aus 
den kommunalen Wäldern über 200 ha Waldfl äche bleibt, der 
Zeitrahmen dafür jedoch von bisher 2019 nun bis 2025 ausge-
weitet wird.

Die Verträge zwischen dem Freistaat und den einzelnen VGem-
Mitgliedsgemeinden wurden im gegenseitigen Einvernehmen 
mit Ablauf des 31.12.2014 aufgelöst.

Im Rahmen einer Bürgermeisterbesprechung am 16.05.2013 in 
der VGem, wurde die Kostenbelastung für die Betriebsleitung 
und -ausführung in den Wäldern der VGem-Mitgliedsgemein-
den aufgezeigt. Im Jahr 2014 stellte sich diese wie folgt dar:

(siehe Tabelle Seitenende)

Die Zuständigkeit für die Betriebsleitung und -ausführung in 
den VGem-Mitgliedsgemeinden lag bis zum 31.12.2014 bei 
Herrn Förster Lang. Herr Lang betreute darüber hinaus auch 
noch das Gebiet des Kommunalwaldes des Marktes Neubrunn 
mit rund 481 Hektar Holzbodenfl äche. Das vom Markt Neu-
brunn im Jahr 2013 zu zahlende Entgelt betrug 16.531 €.

Wird die Betriebsleitung und die Betriebsausführung durch 
gemeindliches Personal erledigt, bekommen die Gemeinden 
einen sogenannten Gemeinwohlausgleich. Er beträgt derzeit 
7,80 €/Hektar. Für die VGem-Mitgliedsgemeinden lag der Aus-
gleichsbetrag im Jahr 2015 bei insgesamt 8.159,95 € und im Jahr 
2016 bei insgesamt 9.767,94 €.

Die Wahrnehmung der Betriebsleitung und -ausführung muss 
durch einen Beamten/Beschäftigten erledigt werden, der die 
Ausbildung für den gehobenen technischen Forstdienst (jetzt: 
3. Qualifi kationsebene der Fachlaufbahn Naturwissenschaft 
und Technik, Fachsparte Forstwirtschaft) durchlaufen hat. Die-
ser darf höchstens 2.000 Hektar (He. + Neubrunn ca. 1800 ha) 
betreuen. Dieser könnte noch zusätzliche Aufgaben wie insbe-
sondere z.B. die Baumkontrolle im Rahmen des gemeindlichen 
Risk-Managements übernehmen.

Die Bayerische Staatsforstverwaltung zieht sich sukzessive 
aus der Betreuung der Kommunalwälder zurück und die Ent-
gelte haben -wie oben aufgezeigt- ein Niveau erreicht, was die 
VGem-Bürgermeister in der Bürgermeisterbesprechung am 
16.05.2013 dazu bewegt hat, die Grundsatzüberlegung an-
zustellen, die Betriebsleitung und Betriebsausführung in den 

Mitgliedsgemeinde Entgelt 2014 Betriebs-
leitung + ausführung

Entgelt 2014 
nur Betriebsleitung

Hektar 
Holzbodenfl äche

Festmeter 
Jahreshiebsatz

Markt Helmstadt 19.433,89 € 2.062 € 446 3.000

Gemeinde Holzkirchen 4.181,66 € 581 € 130 650

Markt Remlingen 12.320,07 € 1.466 € 315 1.900

Gemeinde Uettingen 19.261,34 € 1.783 € 382 2.970

Summen 55.196,96 € 5.892 € 1.273 8.520
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Wäldern der VGem-Mitgliedsgemeinden künftig mit eigenem 
–d.h. bei der VGem beschäftigten - Personal zu bewerkstelligen. 
Neben diesem Aufgabenbereich müsste der/die Beschäftigte 
noch weitere Verwaltungstätigkeiten (Baumkontrolle, Holzab-
fuhrscheine, Submission, Rechnungen, Sollstellungen, Wild- 
und Jagdschäden, jagdrechtliche Fragen, Eigenjagd- und Ge-
meinschaftsjagdreviere u.a.) erledigen. Ziel war es hierbei auch, 
durch die Einstellung einer geeigneten Fachkraft eine gewisse 
Kompensation bei der bisherigen und zukünftigen Arbeits- und 
Personalentwicklung innerhalb der VGem zu erreichen. 

Der Bürgermeisterausschuss war sich darüber einig, baldmög-
lichst die Betreuung der VGem-Wälder mit eigenem VGem-Per-
sonal durchzuführen.

Die Gemeinschaftsversammlung hat deshalb in ihrer Sitzung am 
06.06.2013 beschlossen, dass nach Kündigung zum 31.12.2015 
bzw. Aufl ösung der gemeindlichen Verträge zum 31.12.2014 
mit dem Freistaat Bayern künftig (ab dem 01.01.2016 bzw. ggf. 
01.01.2015) die Betriebsleitung und die Betriebsausführung 
für die Wälder der VGem-Mitgliedsgemeinden durch die VGem 
Helmstadt erledigt wird.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2014 sollten alle 
hierfür erforderlichen Voraussetzungen eingeplant werden. 
Der Vorsitzende wurde ermächtigt, die für die Betriebsleitung 
und Betriebsführung erforderliche Fachkraft nach Möglichkeit 
mit Wirkung vom 01.10.2014 einzustellen.

Der Marktgemeinderat des Marktes Helmstadt hat in seiner 
Sitzung am 24.06.2013 beschlossen, den Vertrag mit dem Frei-
staat Bayern über die Betriebsleitung und die Betriebsführung 
im gemeindlichen Kommunalwald frist- und formgerecht zu 
kündigen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Würzburg hat mit Schreiben vom 10.09.2013 die Beendigung 
des Vertragsverhältnisses zum 31.12.2014 bestätigt.

Im Oktober 2013 hat dann die Forstbetriebsgemeinschaft Würz-
burg w.V. der VGem Helmstadt bzw. ihren Mitgliedsgemein-
den angeboten, ab dem 01.01.2015 über den Abschluss eines 
Waldpfl egevertrages die Betriebsleitung und –ausführung in 
den Kommunalwälder zu übernehmen. Die Gemeinschaftsver-
sammlung der VGem Helmstadt hat daraufhin in ihrer Sitzung 
am 19.12.2013 den Vollzug ihres Beschlusses vom 06.06.2013 
(TOP 4 – Einstellung einer eigenen Fachkraft bei der VGem) 
vorläufi g ausgesetzt. Die VGem-Mitgliedsgemeinden wurden 
gleichzeitig gebeten, einen Waldpfl egevertrag mit der FBG w.V. 
abzuschließen.

Die FBG w.V. hat ab dem 01.10.2014 mit Herrn Timo Renz das 
erforderliche Fachpersonal –befristet für zwei Jahre- eingestellt, 
welcher die ordnungsgemäße Betriebsleitung und –ausführung 
im Kommunalwald des Marktes Helmstadt, der Gemeinde Holz-
kirchen, des Marktes Remlingen, der Gemeinde Uettingen und 
des Marktes Neubrunn (ab 01.07.2015) sichergestellt hat. Die 
vorgenannten Körperschaften waren am Einstellungsverfahren 
der FBG w.V. beteiligt.

Am 09.10.2014 hat die FBG w.V. den notwendigen Waldpfl e-
gevertrag für die Betriebsleitung und Betriebsausführung im 
Kommunalwald vorgelegt. Die Laufzeit des Vertrages begann 
am 01.01.2015 und endet am 31.12.2016. Das Jahresentgelt 
liegt bei 17.930,68 € brutto (= 33,00 €/Hektar Forstbetriebsfl ä-
che) und war damit bereits um 1.503,21 € unter dem Entgelt 
des Freistaates Bayern im Jahr 2014.

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.11.2014 
beschlossen, den Waldpfl egevertrag mit Betriebsleitung und 
Betriebsausführung zwischen der Forstbetriebsgemeinschaft 
Würzburg w.V. mit Sitz in Würzburg und dem Markt Helmstadt, 

vertreten durch den 1. Bürgermeister Edgar Martin, im Kies 4, 
97264 Helmstadt abzuschließen.

Auf Grund des bevorstehenden Ausscheidens des Geschäfts-
führers muss die Geschäftsführung der FBG neu organisiert 
bzw. neu besetzt werden. Geschäftsführer ist derzeit Herr Ge-
org Baunach, ein Beschäftigter der Stadt Würzburg. Nachdem 
Herr Baunach in absehbarer Zeit aus dem Dienst der Stadt 
Würzburg ausscheiden wird, fanden bereits am 02.07.2015, 
09.11.2015 und am 11.02.2016 ausführliche Gespräche mit 
dem zuständigen Referenten Herrn Wolfgang Kleiner, dem 
Dienststellenleiter des städt. Gartenamtes, Herrn Dieter Müller 
und weiteren Mitgliedern aus der Vorstandschaft der FBG über 
die erforderliche Neuorganisation/Neubesetzung der FBG-Ge-
schäftsführung statt.

Die Vertreter der Stadt Würzburg haben sich bei allen stattge-
fundenen Gesprächen zum Erhalt der FBG ausgesprochen und 
auch die Bereitschaft zur Übernahme der Geschäftsführung 
mit eigenem Personal signalisiert (bisher aber 8.200 € zukünftig 
35000 €). Die konkrete Konditionen und Rahmenbedingungen 
wurden von den Vertretern der Stadt Würzburg hierfür jedoch 
nicht genannt.

Nachdem die von den VGem-Mitgliedsgemeinden mit der FBG 
geschlossenen Waldpfl egeverträge, wenn diese nicht bis zum 
30.06.2016 gekündigt werden, sich unbefristet verlängert hät-
ten, wurden die Verträge der VGem-Mitgliedsgemeinden am 
07.03.2016 frist- und formgerecht wegen der bis dato unklaren 
Geschäftsführungsorganisation der FBG ab dem Jahr 2017 und 
den damit ggf. anfallenden deutlich höheren Entgelten vorsorg-
lich gekündigt.

In der Vorstandssitzung der FBG am 27.04.2016 teilte Herr Die-
ter Müller (Dienststellenleiter Gartenamt Stadt Würzburg) im 
Auftrag von Herrn Referent Kleiner mit, dass die Stadt Würz-
burg auch in Zukunft Mitglied der FBG bleiben wird, um durch 
sie die Vermarktung des städtischen Stamm- und Wertholzes 
sicher zu stellen. Darüber hinaus wurde der FBG bei der vorge-
nannten Vorstandssitzung von Herrn Müller in Aussicht gestellt, 
dass die Stadt Würzburg auch grundsätzlich bereit wäre, die 
Geschäftsführung der FBG nach dem Ausscheiden des neben-
berufl ichen tätigen Geschäftsführers durch einen Beamten/Be-
schäftigten, welcher die Ausbildung für gehobenen technischen 
Forstdienstes durchlaufen hat, gegen Entgelt sicherzustellen. 
Konkrete Konditionen und Rahmenbedingungen hat der Ver-
treter der Stadt Würzburg erneut nicht genannt. Herr Müller 
äußerte sich lediglich wertend über die Beratung der VGem-
Mitgliedsgemeinden zu der vorsorglichen Kündigung.

Deshalb hat die VGem Helmstadt mit Schreiben des VGem-Vor-
sitzenden vom 29.04.2016 die Vorstandschaft der FBG zu einem 
von den VGem-Bürgermeistern auf den 06.06.2016 festgelegten 
Besprechungstermin eingeladen. Im Einladungsschreiben wur-
de darum gebeten, dass insbesondere das Vorstandsmitglied 
der Stadt Würzburg mit einer belastbaren Aussage bzw. einem 
konkreten Angebot für eine evtl. dort angedachte Übernahme 
der FBG-Geschäftsführung teilnehmen sollte. Außerdem wur-
den die kommunalen FGB-Mitglieder darauf hingewiesen, dass 
es zielführend sei, wenn diese eine verbindliche Aussage ma-
chen könnten, ob sie die Betriebsleitung und –ausführung im 
Kommunalwald weiter durch den Freistaat Bayern oder künf-
tig durch die FBG durchführen lassen möchten. Zur Vorberei-
tung auf den vorgenannten Besprechungstermin hat die VGem 
den Vorstandsmitgliedern je einen Beschlussbuchauszug vom 
Tagesordnungspunkt 1 öT der VGem-Sitzung vom 19.12.2013 
und vom Tagesordnungspunkt 4 öT der VGem-Sitzung vom 
19.12.2013 mit der Bitte um Kenntnisnahme beigelegt.
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Nachdem das Zeitfenster für die Neuorganisation der Ge-
schäftsführung mittlerweile allerdings überschaubar war 
bzw. ist und die erforderlichen Entscheidungen in der Vor-
standschaft der FBG nicht länger aufgeschoben werden 
konnten bzw. sollten, hat die Vorsitzende der FBG, Herr Edgar 
Martin, vorsorglich den Oberbürgermeister der Stadt Würz-
burg mit Schreiben vom 04.05.2016 gebeten, die konkreten 
Konditionen und Rahmenbedingungen für das von Vertre-
tern der Stadt Würzburg mehrfach in Aussicht gestellte Über-
nahmeangebot für die FBG-Geschäftsführung bis spätestens 
05.06.2016 mitzuteilen.

Mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 12.05.2015, un-
terzeichnet von Frau Bürgermeisterin Schäfer-Blake, wurde 
als Orientierungsgröße ein jährlicher Betrag von bis zu max. 
35.000,00 € netto genannt.

Bei einem am 06.06.2016 in der VGem stattgefundenen Be-
sprechungstermin, an welchem kein Vertreter der Stadt 
Würzburg teilnahm, hat die anwesende Vorstandschaft der 
FBG festgestellt, dass die Annahme des Angebotes der Stadt 
Würzburg wohl nicht mit der fi nanziellen Leistungsfähigkeit 
der FBG vereinbar sei. Es wurde deshalb vereinbart, dass die 
FBG mit zusätzlichem Personal, die Betriebsleitung und -aus-
führung in kommunalen Wäldern und die Geschäftsführung 
nach dem Ausscheiden des Geschäftsführers, bewerkstelligen 
soll. Die Gemeinden Kirchheim, Leinach und Greußenheim 
wurden deshalb gebeten, in ihren Gemeinderäten über die 
Kündigung der mit dem Freistaat Bayern für die Betriebslei-
tung und -ausführung abgeschlossenen Verträge und gleich-
zeitig die Übertragung dieser Aufgabe an die FBG zu beschlie-
ßen. Am 28.07.2016 teilten die Bürgermeister der Gemeinden 
Kirchheim und Leinach mit, dass ihre Gremien die Kündigung 
der bestehenden Verträge mit dem Freistaat Bayern nicht be-
fürwortet haben und die Aufgabe deshalb nicht an die FBG 
übertragen werden kann. Die Gemeinde Greußenheim hat 
sich dagegen für eine Kündigung und Übertragung ausge-
sprochen. Der Vertreter der Stadt Würzburg hat sich an der 
Diskussion nicht beteiligt bzw. keinen Wortbeitrag getätigt.

Auf Basis der mitgeteilten Ergebnisse wurde von Seiten der 
FBG-Vorstandschaft festgestellt, dass die angedachte Neuor-
ganisation der FBG-Geschäftsführung durch die Übernahme 
der Betriebsleitung und -ausführung in weiteren Gemeinden 
und der damit erforderlichen Neueinstellung von qualifi -
ziertem Personal nicht möglich sein wird, da der zusätzliche 
Arbeitsumfang (= Betriebsleitung/-ausführung für die Ge-
meinde Greußenheim) nur für eine Teilzeitbeschäftigung mit 
einem geringem Zeitumfang ausreichend wäre.

Die VGem-Bürgermeister haben sich nach Abwägung der ei-
genen, also der Interessenslage der VGem-Mitgliedsgemein-
den, bereits im Vorfeld des Besprechungstermins auf Grund 
des nunmehr vorerst manifestierten mangelnden Wachstum-
spotenzials der FBG mehrheitlich dafür ausgesprochen, die 
Betriebsleitung und –ausführung –wie bereits ursprünglich 
im Jahr 2013 beschlossen- mit Wirkung vom 01.01.2017 durch 
die VGem Helmstadt bewerkstelligen zu lassen.

Die Vermarktung des gemeindlichen Stamm- und Wertholzes 
der vier VGem-Gemeinden soll weiterhin durch die FBG erle-
digt werden.

Hierfür ist es nach Art. 7 Abs. 2 KommZG erforderlich, die 
relevanten Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Be-
triebsleitung und -ausführung) auf die VGem zu übertragen. 
Eine Übertragung dieser zusammenhängenden Aufgabe ist 
zweckmäßig. Wird die Aufgabe durch Zweckvereinbarung 
übertragen, so gehen auch die zur Erfüllung der Aufgabe not-

wendigen Befugnisse über. In der Zweckvereinbarung kann 
allerdings ausdrücklich etwas anderes bestimmt werden. In 
der Regel ist es aber zweckmäßig, dass mit der Aufgabe auch 
die entsprechenden hoheitlichen Befugnisse übertragen wer-
den.

Nachdem dieser Aufgabenbereich vom originären Aufgaben- 
und Zuständigkeitsbereich der VGem abweicht, soll die VGem 
hierfür einen getrennten und unterschiedlichen Umlagen-
schlüssel im Haushalt vorsehen.

Der Vorsitzende erläutert nochmals ausführlich den gesam-
ten in der Beschlussvorlage dargelegten Sachverhalt. Er er-
klärt, dass diese Thematik heute in den Gremien des Mark-
tes Helmstadt und der Gemeinde Holzkirchen behandelt und 
entschieden wird und diese Entscheidung beim Markt Rem-
lingen auf den 20.09.2016 vertagt wurde, während der Ge-
meinderat Uettingen mehrheitlich beschlossen hat, in dieser 
Sache keinen Wechsel zur VGem vorzunehmen. Da zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung nicht sicher ist, ob sich so viele 
VGem Gemeinden für die Übertragung der Aufgabe auf die 
VGem entscheiden, dass die Aufgabe durch die VGem sinnvoll 
dargestellt werden kann, und ob diese Entscheidungen noch 
so rechtzeitig fallen, dass die Fristen für die notwendigen Fol-
geschritte eingehalten werden können, sind im Marktgemein-
derat außer dem dem Sachverhalt beigefügten Beschlussvor-
schlag, je nach Entscheidung zu diesem, mehrere ergänzende 
Beschlüsse zu fassen, deren Wortlaut er bekannt gibt.

Weiter erläutert der Vorsitzende, dass er vor kurzem von 
seinem Ehrenamt als 1. Vorsitzender der FBG Würzburg zu-
rückgetreten ist. Die Gründe lagen im immer weiter zuneh-
menden Spannungsfeld zwischen den Interessen der VGem 
Helmstadt und der FBG, welches aus dem Scheitern mehre-
rer Lösungsansätze zur Bewältigung der aktuellen Probleme 
in der FBG erwuchs, und was ihm in seiner Funktion als 1. 
Bürgermeister einer der VGem-Gemeinden und gleichzeitig 
1. Vorsitzender der FBG zunehmend Schwierigkeiten bereite-
te. Und weiter darin, dass in den letzten Tagen und Wochen 
Informationsschriften verbreitet und eine Informationsveran-
staltung in Holzkirchhausen abgehalten wurde, die bei den 
Lesern und Besuchern den Eindruck erweckten, als sei der 
Initiator derselben die FBG. Dieser Eindruck entstand auch 
durch die Teilnahme und Wortbeiträge von FBG-Angestellten. 
Die Vorstandschaft der FBG war im Vorfeld, soweit in Erfah-
rung zu bringen war, nicht oder erst im Nachhinein und der 
Vorsitzende gar nicht von diesen Vorgängen informiert.

Dies konnte er als 1. Vorsitzender der FBG nicht mehr mittra-
gen und entschied sich deshalb, seinen Rücktritt zu erklären.

Die Diskussion im Marktgemeinderat ergibt, dass außer der 
Übertragung der Aufgabe an die VGem schlussendlich zwei 
weitere Varianten für die zukünftige Waldbewirtschaftung 
vorstellbar sind. Dabei kommt die Variante der Bewirtschaf-
tung durch ein Privatunternahmen am wenigsten in Frage.

Bei der Variante der weiteren Zusammenarbeit mit der FBG 
gibt es derzeit off ene Fragen, es steht nicht fest, ob und zu 
welchen (sowohl fi nanziellen als auch personellen) Bedingun-
gen die FBG aufgrund ihrer derzeitigen Situation die entspre-
chenden Dienstleistungen in Zukunft erbringen kann.

Zur im Beschlussvorschlag dargelegten Übertragung auf die 
VGem ergibt die Diskussion im Gremium, dass das Konzept, 
das von der VGem seit Beginn dieser Thematik im Jahr 2013 
erarbeitet und verfolgt wurde, mehrheitlich als gut und sach-
gerecht angesehen wird und dies für eine Übertragung der 
Betriebsleitung und -ausführung auf die VGem spricht.
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Der Marktgemeinderat beschließt, die Betriebsleitung und -ausfüh-
rung im Kommunalwald des Marktes Helmstadt mit Wirkung vom 
01.01.2017 auf die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt zu über-
tragen. Der Vorsitzende wird ermächtigt, die hierfür erforderliche 
öff entlich-rechtliche Zweckvereinbarung zu unterzeichnen.

ergänzender Beschluss 
betr. erneutem befristetem Vertrag mit der FBG

Sofern eine Übertragung auf die VGem nicht erfolgen kann, weil sich 
nicht genügend Mitgliedsgemeinden an dieser Variante beteiligen 
und deshalb keine ausreichend große Waldfl äche zustande kommt, 
bzw. weil der Zeitrahmen für die notwendigen Schritte nicht mehr 
ausreicht, ist erneut ein befristeter Vertrag mit der FBG zu schließen.

ergänzender Beschluss 
betr. Rückgängigmachung der vorsorglichen Kündigung 
gegenüber der FBG

Sofern eine Übertragung auf die VGem nicht erfolgen kann, ist die 
vorsorgliche Kündigung vom 07.03.2016 gegenüber der FBG rück-
gängig zu machen.

ergänzender Beschluss 
betr. Aufgabenübertragung auf die VGem

Sofern eine Übertragung an die VGem nicht erfolgen kann, wird der 
Beschluss des Marktgemeinderats vom 24.06.2013 zur Übertragung 
der Aufgabe an die VGem weiterhin ausgesetzt. Ausgesetzt deshalb, 
um weiterhin die Möglichkeit zu haben, die VGem-Lösung zu ver-
wirklichen.

Raiff eisenbank Höchberg, 
Filiale Helmstadt; Mitteilung zu neuen Öff nungszeiten

Bei einem Informationsgespräch im Rathaus teilten Vertreter 
der Raiff eisenbank Höchberg am 22.08.2016 mit, dass es auf-
grund der allgemeinen Situation auf dem Bankensektor und 
der andauernden Niedrigzinsphase unumgänglich wird, die 
Öff nungszeiten der Filialen zu überarbeiten.

So wird auch die Zweigstelle Helmstadt ab dem 01.11.2016 nur 
noch halbtägig für den Publikumsverkehr geöff net sein. Besetzt 
ist die Zweigstelle ganztägig, Termine sind deshalb nach Ter-
minvereinbarung weiterhin ganztägig möglich.

Die Öff nungszeiten in Helmstadt stehen nach Auskunft immer 
im halbtägigen Wechsel mit der Zweigstelle in Neubrunn.

Die Raiff eisenbank wird über die neuen Öff nungszeiten recht-
zeitig durch Flyer (Flyer mit Öff nungszeiten bekanntgegeben) 
und über die Gemeindemitteilungsblätter informieren.

Öff nungszeiten der VGem Helmstadt 
(Kernzeit)
09369 9079-0 (Vermittlung)
Montag – Freitag:     8:30 bis 12:00 Uhr
Montag – Mittwoch:   13:30 bis 15:30 Uhr
Donnerstag:   13:30 bis 18:00 Uhr

Besuchen Sie uns im Internet unter: 
www.vgem-helmstadt.de 

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt 

Einladung 
zu Veranstaltungen VdK

Der VdK-Ortsverband Helmstadt-Uettingen lädt alle Interessierten 
- unabhängig davon, ob Mitglied oder nicht - zu folgenden Ver-
anstaltungen ein.

Wir freuen uns natürlich wieder über eine rege Teilnahme!

Wir bitten um Anmeldung unter:

Tel.  09369/99167 oder 09369/8487, 
Email: vdk-ov.helmstadt-uettingen@web.de 
oder unserer anderen Kontaktmöglichkeiten.

Med. Infoabend

am Freitag, 30. September um 19.00 Uhr im Gasthaus „Stern“ 
zum Thema:

 „Chronische Erkrankungen behandeln mit Basenkost“?

- Was bedeutet sauer? Was bedeutet basisch?

- Einfl uss auf den menschlichen Stoff wechsel

- Auswirkungen auf das Immunsystem

- Organische Langzeitbelastung durch Lebensjahre

Entstehung chronischer Erkrankungen, z.B. Bluthochdruck über 
rheumatoide Erkrankungen und Diabetes bis hin zu Krebs.

Referent: Dipl.Chem. Christoph Schneider, Apotheker in Helmstadt

Gesundheitsnachmittag

am Freitag, 21. Oktober, im Gasthaus „Stern“ zum Thema: 

„Osteoporose - Früherkennung und Vorbeugung“ so-
wie einer „Knochendichtemessmöglichkeit“

Den Vortrag hält (kostenlos) Hr. Lorz, Vorstandsmitglied des 
gemeinnützig anerkannten Vereins Osteoporose Prophylaxe & 
Früherkennung um 17.00 Uhr. 

Ab 15.00 Uhr besteht die Möglichkeit für den Knochencheck. 

Die Kosten für die Messung - incl. ausführlicher Beratung - be-
tragen für VdK-Mitglieder 22.00 € und für Nichtmitglieder 27,00 €.

Dieser Vortrag spricht die gesamte Bevölkerungsschicht unab-
hängig von Geschlecht und Alter an!

Zu dieser Veranstaltung bitte unbedingt anmelden bis zum 
10. Oktober!
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Brennholzbestellung  Markt Helmstadt

Die Aufarbeitung des Holzes in PEFC-zertifi zierten Wäldern darf grundsätzlich nur noch von Personen mit 
qualifi ziertem Motorsägekurs erfolgen. 

Wird das Holz von einem Unternehmer abgefahren und auf einem privaten Holzplatz aufgearbeitet,
teilen Sie uns dies bitte mit. In diesem Fall wird von Ihnen kein Motorsägeschein benötigt. 
Der Nachweis muss bei der Holzbestellung vorgelegt werden.

Der Motorsägenschein
ist beigefügt
wurde bereits vorgelegt

oder

Das Holz wird von _________________________________________________ aufgearbeitet / abgefahren.

Hiermit bestelle ich   ___________ Ster IL-Holz Buche (Höchstabgabe: 15 Ster je Haushalt)

_____________________________________________________   _______________________________________________ Helmstadt
Name, Vorname Straße Holzkirchhausen

Tel.-Nr. _______________________________________________________________

______________________  __________________________________________________________________________________________________
(Datum)    (Unterschrift)

Abgabe bis spätestens 31. Oktober bei der VGem Helmstadt

Hinweis:
Sofern sich nach erfolgter Bestellung Änderungen ergeben, melden Sie diese bitte der VGem Helmstadt,
Frau Sporn, Tel. 9079-13, Mail: marianne.sporn@vgem-helmstadt.bayern.de.

Wichtig:
Nach der Holzaufarbeitung müssen die ausgebauten Waldwege wieder von Sägemehl und Holzspänen gesäubert 
werden, da die Wege sonst auf Dauer durch Humusbildung Schaden nehmen.
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RICHTIG SORTIEREN 
KOMPOSTQUALITÄT SICHERN
UND KOSTEN SPAREN

Als Weltmeister auf dem Gebiet der 

Abfalltrennung sind die Deutschen 

ungeschlagen beim Sortieren ihres 

Mülls. Was die Biotonne angeht, 

gibt es jedoch noch Verbesserungs-

bedarf. Damit unser Kompost auch 

weiterhin mit dem RAL-Gütesiegel 

ausgezeichnet werden kann, bitten wir 

alle Kunden, Folgendes zu beachten:

• Nur pfl anzliches Material in der Bio- 

tonne entsorgen (auch Fisch- und 

Fleischreste gehören in den Restmüll).

• Bioabfälle vor der Entsorgung von 

künstlicher Verpackung, wie z. B. 

Alufolie, Einmachgläsern oder 

Plastiknetzen, befreien.

• Keine Kunststoff tüten, auch keine 

kompostierbaren Biobeutel, in die 

braune Tonne werfen.

• Abfallbehälter gerade bei Dunkelheit 

nicht verwechseln.

• Alle anderen Abfälle in die  entspre-

chenden Behälter sortieren oder auf 

dem Wertstoff hof abgeben.

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim

Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info

www.team-orange.info | Öff nungszeiten: Mo – Do 8 –16 Uhr, Fr 8 –12 UhrIhr Abfall – unsere Aufgabe

Eine konsequente und eigenverant-

wortliche Trennung der Bioabfälle spart 

unnötige Kosten bei der  Kompostierung 

und ermöglicht weiterhin die  Herstellung 

eines qualitätsgesicherten Komposts. 

Helfen auch Sie mit und 
trennen Sie richtig!

Wohnberatung des Landkreises Würzburg  – Zeppelinstraße 67 – 97074 Würzburg  

Telefon: 0931 8044258 – E-Mail: tobias.konrad@kommunalunternehmen.de

Gut zuhause wohnen – 

auch im Alter oder 

mit Behinderung

Oft werden Wohnungen der Lebenssituation im  

Alter oder bei einer Behinderung nicht gerecht.

Die Wohnberatung für den Landkreis Würzburg 

• informiert Sie über Möglichkeiten, Hindernisse und 

Gefahrenquellen zu beseitigen,

• kennt Hilfsmittel, die Ihren Alltag erleichtern,

• berät Sie über Finanzierungsmöglichkeiten für den 

Wohnungsumbau.

Wohnberatung
Das Kommunalunternehmen   
des Landkreises Würzburg

kostenlos

professionell

persönlich
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Bayer. Rotes Kreuz

Nächster Blutspendetermin:

Uettingen:

Mittwoch, 5. Oktober  

von 18.00 bis 20.30 Uhr

 in der alten Schule, Würzburger Str. 1, Uettingen

Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen einhalten!!

Der Blutspendedienst weist darauf hin: 

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspende-
pass mit. Zumindest aber einen Lichtbildausweis (Personalaus-
weis, Reisepass, Führerschein).

„Fit fürs Ehrenamt“ 
im Herbst 2016

Kostenlose Fortbildungen der Servicestelle Ehrenamt 

Im Herbst 2016 bietet die Servicestelle Ehrenamt wieder für alle 
Ehrenamtlichen des Landkreises Würzburg kostenfrei interes-
sante Fortbildungen an.

 „Mit dem Verein/der Initiative erfolgreich in die Zukunft“ 

ist ein Workshop für Vorstandsmitglieder und Freiwillige, die 
sich in ihrer Initiative in den Bereichen Organisation/Struktur/
Leitung engagieren. Am Samstag, 22. Oktober 2016 von 9:00 – 
ca. 13:00 Uhr beschäftigen sich  die Teilnehmer mit Organisati-
onsstrukturen und deren Weiterentwicklung für mehr Effi  zienz 
und damit mehr Zeit und Spaß in ihrem Verein/ in ihrer Initia-
tive. 

Wir beginnen den Workshop am Vormittag mit zwei Impuls-
vorträgen: aus rechtlicher Sicht beleuchtet Malte Jörg Uff eln 
(Rechtsanwalt, Bürgermeister der Stadt Steinau) das Thema Or-
ganisationsstrukturen und Änderungsmöglichkeiten. Aus syste-
mischer Sicht referiert anschließend Thomas Stadler (Berater, 
Trainer und Moderator) und stellt Abläufe und Werkzeuge der 
Organisationsentwicklung vor. In Kleingruppen geht es um die 
Anwendung dieser Methoden in Praxis. (Sitzungssaal I)

 „Klappern gehört zum Handwerk“: 
Am Mittwoch, 9. November 2016 von 19:00 – ca. 21:00 Uhr erar-
beitet Eva-Maria Schorno, Leiterin der Pressestelle im Landrat-
samt, mit den Teilnehmern die Grundlagen der Pressearbeit im 
Ehrenamt. Es geht um das WIE einer möglichst erfolgverspre-
chenden Kommunikation mit den Medien, damit Angebote und 
Veranstaltungen der Vereine eine Chance auf Veröff entlichung 
haben. Auch grundlegende Eckpfeiler der Öff entlichkeitsar-
beit werden angesprochen, z.B. die passende Gestaltung von 
Flyern, Plakaten und anderen Werbeinstrumenten. Konkrete 
Fragen können vorab an die Servicestelle geschickt werden. 
(Sitzungssaal II)

Alle Veranstaltungen fi nden im Landratsamt Würzburg, Zeppe-
linstraße 15, 97074 Würzburg, statt (Eingang über den Innen-
hof). Verbindliche Anmeldungen über die Servicestelle Ehren-
amt des Landkreises Würzburg per E-Mail: ehrenamt@lra-wue.
bayern.de oder Tel. 0931/8003-448. Koordination: Kerstin Gres-
sel. Konkrete Fortbildungswünsche können gerne ebenfalls der 
Servicestelle gemeldet werden. 

Anzeigen
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Kinder und Familie

Musikalische 
Früherziehung/
Flötengruppe
Ab Oktober 2016 bieten wir wieder Kurse für die Musikalische 
Früherziehung und eine Flötengruppe an.

In verschiedenen Altersgruppen zeigen wir den Kindern spiele-
risch und altersgerecht einen Weg zur Musik. 

Dabei lernen sie Singen, rhythmisches Sprechen, Instrumenten-
kunde und musikalische Grundkenntnisse.

Für Anmeldungen, Fragen und nähere Informationen bitte 
einfach unter Tel.: 0173 – 46 34 70 5 anrufen 
oder per Mail an:  annakampert@gmx.de.

Anna Kampert

Menschen- und musikbegeisterte 
Diplom-Instrumentallehrerin 
(Harfe, Klavier) unterrichtet bei genügend 

Interesse auch in Ihrem Ort.
Telefon 0931/281103

Anzeigen

„Neue Medien - Chancen/
Risiken für unsere Kinder?“

Die KAB (Katholische Arbeitnehmer - Bewegung) bietet  eine 
Bildungsreihe für Frauen zum Thema „Neue Medien – Chancen/
Risiken für unsere Kinder?“ an. Das Seminar bietet die Möglich-
keit, in die mediale Lebenswelt der Kinder/Jugendlichen einzu-
tauchen. Die Bildungsreihe soll helfen, Kinder im Umgang mit 
PC und Handy gut begleiten zu können. 

An drei Nachmittagen werden unterschiedliche Themen behan-
delt: Sicheres Surfen –  Netzwerke, Chats und Co – Handy. 

Die Kurse können auch unabhängig voneinander besucht 
werden. 

Die Termine sind: 
28.10., 11.11. und 25.11.2016 jeweils 16.00 bis 19.00 Uhr

Information und Anmeldung bei: KAB-Würzburg: 

Tel. 0931/386-65330 oder 

www.kab-wuerzburg.de/zielgruppen-und-schwerpunkte/frauen/
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Anzeigen

Freitag, 14.10.2016 Samstag, 15.10.2016 
15.00 bis 18.00 Uhr 09.00 bis 12.00 Uhr

Kaffee & selbstgebackene Kuchen Frühstück auf dem Bauernhof

Der Erlös geht an die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth.

Uettinger Straße 24
97264 Helmstadt

www.biohof-helmstadt.de
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Ein Jahr Biohof... feiert mit uns!
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kindernothilfe.de

Helfen Sie 
Flüchtlingskindern 
dort, wo die Not 
am größten ist.
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Veranstaltungen

Verein für Gartenbau und
Landespfl ege Helmstadt

Erntedank-Sonntag, 2. Oktober 
Festgottesdienst um 10.30 Uhr

Hiermit ergeht herzliche Einladung zum traditionellen Ernte-
dank-Festgottesdienst

Aktion Mobile Saftpresse
Die in den letzten Jahren angebotene Saftpressaktion auf dem 
Helmstadter Festplatz hat gezeigt, wie einfach aber auch wert-
voll die Verwertung der eigenen Obsternte zum naturreinen 
Direktsaft ist. 

Inzwischen gibt es in der näheren Umgebung mehrfach die 
Möglichkeit das eigene Obst in das „Bag-in-Box-System“ ab-
füllen zu lassen. So kann jeder Obstbauer den optimalen Zeit-
punkt für die eigene Saftpresse aufgrund der Reife seines Obs-
tes bestimmen.

Hier eine Aufl istung der regionalen Kelterei, allerdings ohne 
Gewährleistung für die Vollständigkeit:

Keltereien mit Abfüllung in das Bag-in-Box-System:

- Marco Gelowicz, Günterslebener Straße 51, 97222 Rimpar, 
Tel.: 09365/9549

- Fritz Hanselmann, Badstr. 2, 97234 Reichenberg-Alberts-
hausen, Tel.: 09366/1493 (ab 18 Uhr)

- Fruchtsaftkelterei Karls Säfte, Am Geißgraben 2, 
97950 Großrinderfeld/Gerchsheim

- Gregor Michel, Hauptstr. 10, 97956 Werbach, 
Tel. 09341/895520

Kelterei mit Flaschenabfüllung:

- Waldemar Dengel, Gartenstr. 5, 
97264 Helmstadt-Holzkirchhausen, Tel.: 09397/301

Jede Kelterei hat ihre Eigenheiten. Für konkrete Informationen 
über die Verarbeitung welcher Obstsorten, Mindestmengen, 
Abfüllung und Termine für die Saftpressen bitten wir um direk-
te Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Kelterei. 

Anzeige

Milch-Café – 
das gemütliche Café im Milchhaus

Nächster Termin: 

Sonntag, 30. Oktober von 14.30 – 18.00 Uhr
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Veranstaltungen

Dienstags, ab 04.10. - 14.02. (außer 01.11. / 27.12. / 03.01.) 
von 16.15 - 17.15 Uhr (17x)
Musik und Tanz für Klein und Groß
für Kinder ab 3 Jahren mit Eltern oder Großeltern
Kleine Kinder machen gern Musik und das ist gut, denn es fördert 
ihre Entwicklung. Angeleitet von einer Musikpädagogin erlernen 
Kinder und Eltern Kinderlieder und Tänze und begleiten diese auf 
Klanginstrumenten.
Referentin: Ulrike Devantier, Dipl. Musikpädagogin
Kursbeitrag: 95,20 € / Anmeldung erforderlich! / 
Bitte Geburtsdatum des Kindes angeben!

Donnerstags ab 06.10. - 08.12. (außer 13.10. / 03.11. / 10.11.) von 
20.00 - 22.00 Uhr (7x) oder Montags, ab 10.10. - 05.12. (außer 31.10. 
/ 07.11.) von 09.30 - 11.30 Uhr (7x)
Wie man spricht, dass Kinder / Jugendliche hören!
Trainingskurs: Wirksame Kommunikation und Grenzen setzen
Im Erziehungsalltag stellen wir fest, dass es nicht immer leicht ist, die 
wirksamen Gesprächsregeln und das positive Erziehungsverhalten 
des „Wie man spricht, dass Kinder hören!“ und des wohlwollenden 
„Grenzen setzen, aber wie?“ zur Verfügung zu haben. In diesem Kurs 
wollen wir die Grundlagen der positiven Kommunikation mit Kindern 
/ Jugendlichen sowie wichtige Elternfähigkeiten (z.B. echte Aufmerk-
samkeit, Präsent-Sein, eigene Bedürfnisse wichtig nehmen...) erpro-
ben und vertiefen, damit wir sie im Alltag mehr und mehr umsetzen 
können. Geeignet auch als Fortbildung für pädagogische Fachkräfte. 
„edu-care!“: Bindungsfördernde, neurowissenschaftlich fundierte Er-
ziehung.
Leitung: Eva-Maria Schier, Pädagogin, Psychotherapie (HPG)
Kursbeitrag: 72,80 € / Anmeldung erforderlich!

Samstag, 08.10. von 14.30 - 16.00 Uhr
Walderlebnis für Väter mit Kleinkindern
im Alter von 1 - 3 Jahren im Guttenberger Forst
Gemeinsam mit anderen Kindern und Vätern wollen wir kreativ 
sein, in die Pfützen hopsen, matschen und uns im Laub wälzen, 
dreckig werden und dabei Spaß haben und mit allen Sinnen die 
Natur erleben.
Bitte mitbringen: Dem Wetter angepasste Kleidung (am besten 
Matschhose), Gummistiefel, Sitzunterlage, Brotzeit und Getränk.
Referentin: Ina Jordan, Sozialpädagogin, Waldpädagogin
Teilnehmerbeitrag: 3,00 € / Anmeldung erforderlich!
Treff punkt: Parkplatz („Ausfahrt“!) am Forsthaus Guttenberg zwischen 
Reichenberg und Kist. Wer eine Mitfahrgelegenheit anbieten kann oder 
benötigt bitte bei der Anmeldung angeben.

Montags, ab 10.10. - 13.02. (außer 31.10. / 19.12. / 26.12. / 02.01.) 
von 15.00 - 15.45 Uhr (15x)
Musikgarten für Babys, Musikalische Frühförderung 
für Kinder von 6 bis 18 Monaten mit Eltern
Wir laden Babys und deren Eltern zum musikalischen Spiel ein. 
Fachgerecht werden Sie angeleitet gemeinsam zu singen und zu 
musizieren und bestimmte Rhythmen zu erlernen. 
Bitte mitbringen: kleine Decke, Socken
Referentin: Tanja Lorenz, Erzieherin, Musikgartenlehrerin
Kursbeitrag: 71,25 € und 13,50 € für Instrumentenpaket (Tuch, Rassel, 
Klanghölzer - bitte bei Referentin im Kurs bezahlen) / Anmeldung erfor-
derlich! / Bitte Geburtsdatum des Kindes angeben! 

Montags, ab 10.10. - 13.02. (außer 31.10. / 19.12. / 26.12. / 02.01.) 
von 16.00 - 16.45 Uhr (15x)
Musikgarten Teil 1: Wir machen Musik, Musikal. Früh-
förderung für Kinder von 1 1/2 bis 3 Jahren mit Eltern
Mit den Themen „Zuhause“, „Tierwelt“ und „Beim Spiel“ gehen wir 
auf den wachsenden Erlebnisraum der Kinder ein. Eltern und Kin-
der werden zum gemeinsamen Singen und Tanzen motiviert und 
zum Echo- und Instrumentalspiel angeleitet.
Bitte mitbringen: Socken, bequeme Kleidung
Referentin: Tanja Lorenz, Erzieherin, Musikgartenlehrerin
Kursbeitrag: 71,25 € / Anmeldung erforderlich! / 
Bitte Geburtsdatum des Kindes angeben!

Montag, 10.10. von 20.00 - 21.30 Uhr
Wie man sich schimpfen und strafen sparen kann
Vortrag für Eltern mit Kindern von 3-6 Jahren
Kritisieren, nörgeln, meckern... An manchen Tagen überlegt man: 
„Was habe ich heute sonst noch gemacht?“ Wie kann man Proble-
me in der Familie auf andere Wege lösen?
Erfahren Sie, was es für Alternativen gibt, um mehr Ruhe und Ge-
lassenheit in die Familie zu bringen, wie Sie mit Ihrem Kind res-
pektvoll umgehen können und was Ihr Kind sich wirklich von Ihnen 
wünscht.
Referentin: Michaela Brand, Heilpädagogin, Familienrat-Trainerin
Teilnehmerbeitrag: 11,00 € / Anmeldung erforderlich!

Samstag, 15.10. von 09.30 - 12.30 Uhr
Väterbrunch im Café komm
für Väter mit Kindern von Geburt bis 6 Jahren
Gut ins Wochenende starten und das alles ganz entspannt beim 
Väterbrunch mit Ihren Kindern im Cafe komm. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit sich zu treff en, zum Relaxen,  Frühstücken, Informieren, 
Spielen. Und das Beste: Kindgerecht, Ohne Stress, Männerfreund-
lich, Mahlzeit inklusiv.
Referent: Frederik Merkt, Dipl. Sozialpädagoge, vom IFP ausgebildete und 
zertifi zierte Fachkraft für Bindung
Teilnehmerbeitrag: 3,00 €, inkl. Kaff ee oder Tee, für das gemeinsame 
Frühstück bitte etwas mitbringen (Brötchen, Marmelade, Käse, Obst) / 
Anmeldung erbeten!

Donnerstag, 20.10. von 19.30 - 21.30 Uhr
Schreien, Wüten, Toben - kleine Wutzwerge gelassen 
begleiten, Vortrag für Eltern von Kleinkindern
Was passiert in der sog. „Trotzphase“? Hintergrundwissen zur kind-
lichen Entwicklung und Handlungsbeispiele aus der Praxis sollen 
Eltern unterstützen ständige Konfl ikte in der Familie zu vermeiden 
oder zu lösen. 
Der Vortrag greift praxisnah und mit einem liebevollen Blick häufi -
ge Schwierigkeiten in Familien mit Kleinkindern auf und gibt Impul-
se damit positiv, zugewandt und kreativ umzugehen. 
Referentin: Magdalena Bieberstein, Pädagogin (B.A.), Zusatzausbildung 
Frühe Hilfen und frühe Intervention im Kinderschutz, Tragetuchberate-
rin.Teilnehmerbeitrag: 11,00 € / Anmeldung erforderlich!

Mittwoch, 26.10. von 20.00 - 22.00 Uhr
Gehirnsturm - warum Kinder so sind wie sie sind!
Ein pädagogischer Ausfl ug in die Hirnforschung für 
Eltern und Interessierte
Ob Trotzanfälle, schlagen, beißen, anstrengende Situationen, all 
das hat auch seine Ursachen in der unreife des Gehirns. Wann 
werden positive Hormone ausgeschüttet, wann kann ich positiv 
Einfl uss nehmen auf die Entwicklung meines Kindes? Hier erhalten 
sie einen kleinen Einblick in die neuesten Erkenntnisse der Hirnfor-
schung um mit diesem Wissen Ideen für schwierige Erziehungsmo-
mente zu entwickeln.
Referentin: Claudia Ruhe, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Elterntrainerin 
Triple P und „Starke Eltern starke Kinder“
Teilnehmerbeitrag: 11,00 € / Anmeldung erforderlich!

Bahnhofstr. 4-6          97070 Würzburg
Tel.: 0931|386-68700                   Fax: 0931|386-68709

me-haus@bistum-wuerzburg.de         www.me-haus.de
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Veranstaltungen

Faschingsclub Helmstadt 
(Logo)

Einladung zum Wandertag 
des Faschingsclub Helmstadt
Am 02.10.2016 fi ndet unser alljährlicher Wandertag durch 
Helmstadts Fluren statt. Selbstverständlich ist unterwegs für 
das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt.

Treff punkt : 10.00 Uhr am Feuerwehrhaus Helmstadt

Es besteht die Möglichkeit mit einem Bus zurück nach Helm-
stadt zu fahren. Ab 17.00 Uhr klingt dann der Tag in unserem 
Vereinslokal „Gasthaus Stern“ aus.

Hierzu sind natürlich auch alle „Nichtwanderer“ herzlich einge-
laden.

Die Vorstandschaft des Faschingsclub 
freut sich auf viele motivierte Wanderer!!

Anzeigen

Schützengesellschaft
Helmstadt 
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Aus Vereinen und Verbänden

Melomania im Festjahr 2016
Der Gesangverein Melomania feiert in diesem Jahr sein 125 
jähriges Bestehen. Dieses besondere Jubiläum wollen wir ge-
bührend feiern und bieten daher das Festjahr über monatliche 
Veranstaltungen, zu denen wir Sie bereits jetzt sehr herzlich 
einladen, über zahlreiche Gäste würden wir uns sehr freuen! 
Details zu den Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Fest-
kalender (an die Haushalte verteilt) oder unserer Internetseite: 
www.melomania.me

Rückblick Festevent

Zum Ferienprogramm unter dem Motto „Fotoshooting“ hatte 
der Gesangverein Melomania Helmstadt in den Sommerferien 
eingeladen. Gut gelaunt und neugierig auf das Ferienangebot 
trafen sich 15 Kinder und Jugendliche Am Graben bei Luise 
Schraudt. Alle hatten die Möglichkeit, aus den reichhaltigen 
Kostümangeboten der Melomanen das passende auszusuchen 
oder schon mit ihrem Lieblingskostüm zu erscheinen. Kleine 
Hexen, zauberhafte Feen, coole Cowboys, ein attraktiver Bat-
man und Spidermann, kleine Prinzessinnen und Zauberer mit 
fl iegendem Besen standen zum Fotografi eren bereit. Bei herr-
lichem Wetter stellte sich jeder in seinem Kostüm in Pose und 
unsere Fotografi n Diana begann mit dem Fotoshooting. 

Damit das Bild richtig in Szene gesetzt wird, gestaltete jeder sei-
nen Bilderrahmen. Es wurde geklebt, geschnipselt und deko-
riert. Mit buntem Allerlei wie Muscheln, Perlen, Steinchen und 
Ketten. Damit fand jedes Bild seinen passenden Rahmen. Das 
Eis- und Kuchenessen war bei den heißen Temperaturen ein 
willkommener Abschluss.

Wir sagen Danke

Ein herzliches Dankeschön an alle Betreuer der Nachwuchs-
chöre, die unterm Jahr, vor allem aber während des Ferien-
programms mit viel Liebe und Hingabe unseren Nachwuchs 
betreuen.

Ein herzlicher Dank geht auch an den Schützenverein, dass wir 
unser Helferfest in einem wunderschönen Rahmen abhalten 
konnten.

Unser letzter Dank geht an alle helfenden Hände, die uns beim 
TBC-Kabarett so tatkräftig unterstützt haben.

Erntedank Sonntag
Am traditionellen festlichen Erntedank-Gottesdienst nimmt die 
Fahnenabordnung des Gesangvereins Melomania Helmstadt teil. 
Treff punkt vor dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz.
Sonntag, 2. Oktober  Beginn: 10:30 Uhr 
Ort: St. Martin Kirche, Helmstadt

Festevent im Oktober 
Im kirchlichen Festkalender gibt es eine Reihe von mariani-
schen Festen und Gedenktagen. Die Kirche gedenkt aber auch 
an einigen Herrenfesten in besonderer Weise der Rolle der Got-
tesmutter in der  Heilsgeschichte. Darüber hinaus gelten die 
Monate Mai und Oktober als „Marienmonate“ im Jahresablauf.

Im Marienmonat Oktober laden wir Sie herzlich zu einem 
Melomania Marienkonzert ein. Dieses Jubiläumskonzert 
wird von den Bruder- und Patenvereinen des Gesangvereins 
Melomania Helmstadt gestaltet

Sonntag, 9. Oktober Beginn: 16:30 Uhr 
Ort: St. Martin Kirche, Helmstadt

Im Anschluss an das Konzert laden wir Sie herzlich zu einem 
Umtrunk und einem kleinen Imbiss in geselliger Runde ein.
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Aus Vereinen und Verbänden

Gesangverein 
Frohsinn Helmstadt

RebelCanto singt beim FROHSINN Boxtal 
Am Sa. 08.10.2016 hat unser Chor RebelCanto einen Auftritt 
bei dem Liederabend in Boxtal bei Freudenberg. 

Beginn ist um 19:30 Uhr im dortigen Gemeindezentrum. Herz-
lich eingeladen sind auch Interessierte am Chorgesang. Ein 
bunter Liederabend erwartet alle dort und unsere Sängerinnen 
und Sänger freuen sich über jegliche Unterstützung aus dem 
Heimatort.

Frohsinn-Singers 
treten beim Marienkonzert auf
Am So. 09.10.2016 haben die Frohsinn-Singers ihren Auf-
tritt beim Marienkonzert unseres Bruder- und Patenvereins 
Melomania. 

Das Mariensingen beginnt um 16:30 Uhr in der 
St. Martin Kirche Helmstadt. Der Besuch dieses Konzerts im 
Marienmonat lohnt sich sicherlich.

Mit „Frohsinn in den Herbst“ – 
ein bunter Liederabend im Haus Frohsinn
Am Sa. 15.10.2016 haben alle am Chorgesang Interessierte 
eine gute Gelegenheit mehrere Chöre an einem Abend zu 
genießen. Neben dem Jugendchor und den Erwachsenenchö-
ren des MGV Frohsinn erwarten wir die Gastchöre: Sängerlust 
Holzkirchhausen, Gemütlichkeit Leinach, MGV Uettingen und 
Musikschule Werbach. 

Beginn ist um 19:30 Uhr. Alle Besucher erwartet zudem eine 
Auswahl an warmen und kalten Köstlichkeiten aus der Küche 
des Hauses passend zum Herbst. Ein Abend mit garantiert 
viel Frohsinn, viel Humor und bester Laune!

Vorankündigung für den November
KKK, Kirchweih, Kaff ee und Kabarett heißt es wieder 
am So. 20. November im Haus Frohsinn. Präsentiert wird: 
„Schenk mir ein Lächeln“ – das neue Soloprogramm von Birgit 
Süß, die sich inzwischen auch im Fernsehen ihren Platz erobert 
hat. Live auf der Bühne, in Wort, Tat – und natürlich auch mit 
neuen selbstgestrickten Chansons. 

Beginn des Kabaretts ist um 17:00 Uhr. Einlass ab 16:00 Uhr zu 
Kaff ee und Kuchen. Freie Platzwahl. Nach dem Programm gibt 
es Köstlichkeiten aus der Küche des Hauses Frohsinn.

Kartenvorverkauf 
bei Käthe Gabel  „Um`s Eck“ zum Preis von 15,- €.

Weitere Informationen über unseren Verein, unsere Chöre und 
über unsere Aktionen gibt es unter:

www.frohsinn-helmstadt.de.

„Singen macht Spaß“
Der Gesangverein Liederkranz Dertingen veranstaltet einen 
Liederabend unter diesem Motto. Die Femina Melomania be-
gleiten diese Veranstaltung im Rahmen eines Gastauftrittes.

Samstag, 15. Oktober

Beginn: 19:30 Uhr 

Ort: Mandelberg-Halle, Dertingen

Details zu den Terminen folgen ggf. in den Proben

Melomania Ausblick
Festevent im November
Im November fi ndet in Helmstadt der traditionelle Martinimarkt 
statt. Schlendern Sie durch die Budenstraße und genießen Sie 
Gospel-, Rock- und Popkonzert unseres Vocalensembles Melo-
mania Helmstadt. Moderne Musik in traditioneller Umgebung. 
Wir laden Sie zu diesem Ohrenschmaus herzlich ein. Im An-
schluss an das Konzert fi ndet ein Umtrunk mit einem kleinen 
Imbiss in geselliger Runde statt.

Sonntag, 6. November Beginn: 17:00 Uhr 
Ort: St. Martin Kirche, Helmstadt

Alle Termine stehen im Internet unter www.melomania.me
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Aus Vereinen und Verbänden

TERMINE IN KÜRZE
Hinweis: Die Termine wurden dem Veranstaltungskalender entnommen; 
sie können sich möglicherweise kurzfristig ändern

Oktober 2016 

So. 2.  Oktober  Gartenbauverein Helmstadt: 
   Erntedank Trachtenfrauen

So. 2.  Oktober  Faschingsclub: Wandertag

Mi. 5.  Oktober  Schützengesellschaft: 
   Vorständesitzung im Schützenhaus

Fr. 7.  Oktober  Schützengesellschaft: Königsschießen

Sa. 8.  Oktober  Gesangverein Hkh: Mostfest

Sa. 8.  Oktober  Frauenbund: Altkleidersammlung

So. 9.  Oktober  Gesangverein Melomania: Mariensingen

So. 9.  Oktober  Schützengesellschaft: Königsschießen

Fr. 14.  Oktober  FC Helmstadt: Generalversammlung

Sa./So.   Gesangverein Frohsinn:
15./16.  Oktober Liedertage

So. 16. Oktober  Pfarreiengemeinschaft: Sternwanderung

Sa. 22.  Oktober TV Helmstadt: Helferfest

Sa. 29.  Oktober Schützengesellschaft: Königsproklamation

Anzeigen

Einladung zur außerordentlichen 
Mitgliederversammlung

am Samstag, 22. Oktober 2016, 
19.30 Uhr in der TV-Halle

Die Tagesordnung umfasst folgenden Punkt:

Neugestaltung der Mitgliedsbeiträge

Im Anschluss an die außerordentliche Mitgliederversammlung, 
gegen ca. 20.00 Uhr, fi ndet das alljährliche Helferessen unseres 
Vereins statt.

Eingeladen sind alle fl eißigen Helfer der vergangenen Saison 
von Turnhalle und Sportplatz, ebenso Übungsleiter und Betreu-
er der sportlichen Aktivitäten mit Partner/in.

Eine persönliche Einladung erfolgt nicht. 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische 
Kirchengemeinde
Uettingen
Obertorstraße 1, 97292 Uettingen, 
Tel. 09369 2391; E-Mail: pfarramt@uettingen-evangelisch.de

Öff nungszeiten: Mittwoch von 9:00–11:30 Uhr,  
zusätzlich jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat von 14:00–16:00 Uhr
Freitag von 9:00–12:30 Uhr

Termine:
Für Kinder:   jeden Dienstag 9:30–11:30 Uhr 
  „Kleine Strolche“-Krabbelgruppe
  02.10. um 10.15 Uhr Familiengottesdienst  
  06.11. um 11.15 Uhr Kinder-Eltern-Kirche 

Für Senioren:  Club 60 am 13.10. um 14.00 Uhr 
  „Weinbau in Uettingen – früher und heute“ - 
  mit Roland Triebig

Nächste Kirchenvorstandssitzung am 27.10. um 19.30 Uhr

Unsere Gottesdienste in der Bartholomäuskirche:

So. 2. Oktober 19. Sonntag nach Trinitatis
10.15 Uhr Pfr. Laudi  
Erntedankfest
Kollekte für Mission EineWelt

So. 09. Oktober 20. Sonntag nach Trinitatis 
10.15 Uhr Pfr. Laudi 
Kollekte für unser Patenkind Domnic

So. 16. Oktober 21. Sonntag nach Trinitatis 
10.15 Uhr Pfr. Laudi  
Kollekte für Diakonie Bayern IV

So. 23. Oktober 22. Sonntag nach Trinitatis 
10.15 Uhr Pfr. Laudi
Kollekte für Diakonie Neuendettelsau

So. 30. Oktober 23. Sonntag nach Trinitatis 
10.15 Uhr   Pfr. Laudi
Kollekte für die eigene Gemeinde

So. 06. November  Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 
10.15 Uhr Pfr. Laudi 
Kollekte für Kindergottesdienst in Bayern
Kinder-Eltern-Kirche – Kollekte für „Domnic“ 11.15 Uhr

Anzeigen

Kath. Frauenbund 
Helmstadt 

Altkleidersammlung
Am Samstag, 8. Oktober ab 9.00 Uhr 
sammelt der Frauenbund in Helm-
stadt und Holzkirchhausen wieder 
gut erhaltene Kleider, Schuhe, Bett-
wäsche, Federbetten, Gardinen und 
Wolldecken. 

Die Kleidung wird wieder verwendet. 
Bitte die Altkleider gut verpackt an 
die Straße stellen.
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Kirchliche Nachrichten

Katholische 
Öff entliche Bücherei

Öff nungszeiten der Bücherei (KÖB Helmstadt)
 Sonntag 09:45 –  11:00 Uhr
 Dienstag 10:30 –  11:30 Uhr
 Mittwoch 18:00 –  19:00 Uhr

i

Katholische 
Pfarrgemeinde 
Helmstadt
Öff nungszeiten des Pfarrbüros
St.-Martin-Str. 16, 97264 Helmstadt
Donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 
Tel. 09369/2362, Fax 09369/20115, 

E-Mail: pfarrei.helmstadt@bistum-wuerzburg.de

Homepage der Pfarreiengemeinschaft: www.pg-hlb.de

Gottesdienstzeiten Helmstadt: 
Samstags  18:30 Uhr
Sonntags  09:00 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat um 10:30 Uhr 

Gottesdienstzeiten Holzkirchhausen: 
Sonntags  10:30 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat um 09:00 Uhr 

Bei gewissen Anlässen können sich die Zeiten ändern, dies ist 
jeweils der Gottesdienstordnung zu entnehmen. 
Sie können die aktuelle Gottesdienstordnung auch bei 
www.helmstadt-online.de einsehen bzw. herunter laden.

Sternwanderung 
der Pfarreiengemeinschaft Hl. Benedikt 
zwischen Main und Tauber
Am Sonntag, 16. Oktober 2016 fi ndet die diesjährige Stern-
wanderung unserer Pfarreiengemeinschaft statt. Ziel ist dies-
mal Uettingen, wo um 16.00 Uhr die Andacht in der katholi-
schen Kirche beginnt und anschließend der Stehempfang – je 
nach Wetterlage – im Pfarrhof bzw. Pfarrsaal stattfi ndet. Treff -
punkt für die Sternwanderung ist um 13.30 Uhr an der Schul-
turnhalle in Helmstadt.

Der Pfarrgemeinderat lädt herzlich dazu ein und freut sich auf 
hoff entlich zahlreiche Teilnehmer!
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Arzt & Apotheke

Tel. 0800 00 22 833

Notdienst der Apotheken

Notdienst jeweils von 8:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine könn  en sich kurzfristig ändern; 
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen.

Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Seit Februar 2010 gilt die dreistellige NOTRUF-NR. 112 für die 
Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die Notruf-Nr. 112 hat 
folgende Vorteile: gebührenfrei wählbar auch mit Handys 
ohne Guthaben und vorwahlfrei sowohl im Festnetz wie auch 
in den Mobilfunknetzen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis Würzburg, Domerschulstr. 1, Tel. 0931 322833
Öff nungszeiten: Mittwoch: 14-21 Uhr, Freitag: 18-21 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag: 8-21 Uhr
Vermittlungs- und Beratungszentrale des KVB Tel. 0180 5191212
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern: 
kostenfreie bundesweite Bereitschaftsdienstnummer: 116 117
Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel. 0700 35070035

Anzeige

Sa. 01.10.  Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

So. 02.10.  Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Mo. 03.10. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Di. 04.10.  Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Mi. 05.10.  Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Do. 06.10. Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Schloss-Apotheke, Rottenbauer, Würzburger Str. 3,  0931/662617

Fr. 07.10.  Maintal-Apotheke, Hafenlohr, Hauptstr. 31,  09391/2550
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Sa. 08.10.  Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

So. 09.10.  Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9,  09342/7745
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Mo. 10.10. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Di. 11.10.  Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190 
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Mi. 12.10.  Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Do. 13.10. Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Fr. 14.10.  Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Sa. 15.10.  easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

So. 16.10.  Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Schloss-Apotheke, Rottenbauer, Würzburger Str. 3,  0931/662617

Mo. 17.10. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Di. 18.10.  Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Mi. 19.10 . Maintal-Apotheke, Hafenlohr, Hauptstr. 31,  09391/2550
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Do. 20.10. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Fr. 21.10.  Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9,  09342/7745
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Sa. 22.10.  Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999 
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

So. 23.10.  Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Mo. 24.10. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Di. 25.10.  Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Mi. 26.10.  Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630
Schloss-Apotheke, Rottenbauer, Würzburger Str. 3,  0931/662617

Do. 27.10. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Fr. 28.10.  Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Sa. 29.10.  Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

So. 30.10.  Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Mo. 31.10. Maintal-Apotheke, Hafenlohr, Hauptstr. 31,  09391/2550
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Di. 01.11.  Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Mi. 02.11.  Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9,  09342/7745
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Do. 03.11. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Die Praxis Dr. Hay, Neubrunn
ist wegen Urlaub vom 31.10.- 04.11.2016 geschlossen.

Vertretung übernimmt freundlicherweise

Dr. Jochen Schmelz
Holzkirchhausener Str. 47 97264 Helmstadt

Tel.: 09369/2453
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Anzeigen

Remlingen: Ackerland zu verkaufen
4 ha an einem Stück

Tel. 06026/8160

www.cemex.de

CEMEX Kies & Splitt GmbH
Steinbruch Helmstadt, Am Klettenberg
Tel. 09369-2360, Fax 0931-9706925
christian.baunach@cemex.com

Spenden statt
Geschenke!
Geburtstag, Hochzeit, Marathon, 
oder Ihre eigene Idee – starten Sie 
eine eigene Spendenaktion.

www.meine-spendenaktion.de
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